
Zulässige Betriebszeiten
nach der

Geräte –und Maschinenlärmschutzverordnung
(32. BImSchV)

Seit 06.09.2002 ist die Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung in Kraft. Sie regelt die zuläs-
sige Betriebszeit für einige genau definierte Geräte und ersetzt die bislang geltende Rasenmäher-
lärmverordnung.

B e i s p i e l e

Rasenmäher

Betrieb nur werktags in der Zeit
von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Kreissäge

 

Betrieb nur werktags in der Zeit
von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Heckenschere

Betrieb nur werktags in der Zeit von
7.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Baustellenmaschinen
zum Beispiel Kompressor und Mörtelmischer

                

Betrieb nur werktags in der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Laubbläser

Betrieb nur werktags tagsüber und nicht in den Ruhezeiten
Betrieb zulässig von 9.00 Uhr  - 13.00 Uhr und 15.00 Uhr  -  17.00 Uhr

Motorsäge

Betrieb nur werktags in der Zeit
von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Kein Betrieb an
Sonn- und Feier-

tagen !

Betriebszeitenre-
gelung gilt nur in
Wohngebieten !


